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    München, 14. November 2011 

 

Zersplitterte Flüchtlingsfamilie wieder zusammenführen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die für Rosenheim zuständige Grüne Landtagsabgeordnete Claudia Stamm sorgt sich um die 

Zukunft einer auf der Flucht aus Afghanistan getrennten Familie: Nach einem Besuch heute 

Mittag bei Frau G., die mit ihrer 7-jährigen Tochter nach Ungarn und von dort weiter nach 

Griechenland abgeschoben werden soll, wird Claudia Stamm ab 14 Uhr für Pressefragen zur 

Verfügung stehen. (Büro-Nummer: 089/41 26 - 28 66) 

 

Nach einer dramatischen Flucht befinden sich nun Eltern und Kinder über Europa verteilt: Der 14-

jährige Sohn strandete allein in Österreich, der Vater in den Niederlanden. Dem 18-jährigen Sohn 

gelang die Flucht bis nach Landshut, Mutter und die siebenjährige Tochter konnten über 

Griechenland und Ungarn ebenfalls nach Deutschland kommen und befinden sich nun in 

Rosenheim in Ersatzabschiebehaft.  

„Als Mitglied der Kinderkommission bestehe ich darauf, dass die Familie in Deutschland wieder 

zusammengeführt wird,“ so Claudia Stamm. Da bereits Mutter, Tochter und ein Sohn sich hier 

aufhalten, sollte von einer Abschiebung von Mutter und Tochter abgesehen und die durch 

Schleuser über Europa verstreute Familie hier zusammengeführt werden. Claudia Stamm weiter: 

„Der Schutz von Ehe und Familie ist ein deutsches Grundrecht und ein Menschenrecht und dieses 

muss gewährleistet werden.“ 

Sollte wie geplant Frau G. mit ihrer Tochter nach Ungarn abgeschoben werden, wäre dies für die 

Familienzusammenführung das Aus. Nach der weiteren Abschiebung nach Griechenland stünde 
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es um das Schicksal der Tochter dramatisch: Obdachlosigkeit und keine medizinische 

Versorgung für ihre Mutter, die sich aktuell wegen ihrer Diabetes stationär im Krankenhaus 

behandeln lassen muss. Dass der Bruder aus Landshut zur Zeit während des 

Krankenhausaufenthalts der Mutter aus Landshut anreisen darf, um auf seine kleine Schwester 

aufzupassen, ist erfreulich – steht doch die Residenzpflicht sonst selbst diesem kleinen, 

womöglich sehr kurzen Glück im Weg. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Claudia Stamm, MdL 

Sprecherin für Gleichstellung 

Grüne Landtagsfraktion Bayern 


